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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Sehr geehrte Schwimmbad- und Poolbesitzer, 
 
zum Frühjahr möchten wir Sie bezüglich der Befüllung und Entleerung von 
Schwimmbecken (Swimmingpools) auf folgende Punkte hinweisen:  
  

- Die Befüllung der Pools hat grundsätzlich über den eigenen Hauswasseranschluss 
zu erfolgen und ist per Email an bauhof@aichavormwald.de oder unter 08544 / 
9630-22 zu melden 

- Eine Entnahme aus gemeindlichen Hydranten ist grundsätzlich nicht gestattet 
(Hinweis: eine Entnahme von Trinkwasser ohne Wasserzähler gilt als 
Wasserdiebstahl und kann strafrechtlich geahndet werden) 

- Beim verbrauchten Wasser aus Pools handelt es sich aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht um Abwasser. Dieses darf somit nicht auf dem Grundstück versickern oder 
über einen Regenwasserkanal abgeleitet werden. Das verbrauchte Pool(ab)wasser 
ist somit zwingend in den Schmutz- bzw. Mischwasserkanal abzuleiten.  

- Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Abwassergebühr somit Abzugsmengen 
für Schwimmbad- und Poolbefüllungen nicht gewährt werden können. 

- Für das Poolwasser sind folglich Wasser- und Kanalgebühren zu zahlen; ein 
Kanalgebührenabzug durch sog. Gartenzähler ist nicht zulässig. 

- Die Ableitung in den Misch- oder Schmutzwasserkanal hat dosiert zu erfolgen. 
Schwallableitungen sind nicht zulässig. Der zulässige ph-Wert der Abwässer darf 
nicht überschritten werden. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
-  -  - 

 
Grundschulfußballturnier in Fürstenstein  
 
Am Freitag, 19.4.2024, nahm eine Mannschaft bestehend aus 8 Spielern aus der 3. und 4. 
Klasse der Grundschule Aicha am Fußballturnier in Fürstenstein teil.  
Voller Eifer und Motivation machten wir uns am Morgen zusammen mit Marco Schmid als 
Trainer auf den Weg. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden gingen wir als 
Gruppensieger der Gruppe 1 ins Halbfinale und gewannen gegen die GS Tittling mit 3:0. Im 
Finale mussten wir uns gegen Fürstenstein beweisen. Mit einem 1:0 konnten die Jungs das 
Spiel für sich entscheiden. Die Freude war groß, als Felix, Bastian, Paul, Maxi, Johannes, 
Sebastian, Elias und Nepomuk am Ende den großen Wanderpokal, eine Urkunde und 
Medaillen überreicht bekamen.  
 
Herzlichen Glückwunsch an unsere Mannschaft und vielen Dank für euren Einsatz. 

Yvonne Feichtinger, Studienrätin GS 

 
  



- 2 - 

 

-  -  - 



- 3 - 

 



- 4 - 

 



- 5 - 

 



- 6 - 

 
-  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

-  -  - 



- 8 - 

 
-  -  - 



- 9 - 

Leinen los für den Fürstensteiner Bauernmarkt         
 
Fürstenstein, Mai 2024. Mit einem kleinen Festakt wird am Donnerstag, den 16. Mai um 9 Uhr der neue Fürstensteiner 
Bauernmarkt durch den stellvertretenden Landrat Hans Koller und Bürgermeister Stephan Gawlik feierlich eröffnet. Nach 
einem Begrüßungslied der Fürstensteiner Schulkinder, die mit einem eigenen Verkaufsstand am Eröffnungstag mit 
vertreten sind, wird der Start des Bauernmarkts mit frisch gebackenen Krapfen, leckerem Cappuccino und frisch gegrillten 
Wildfleischburgern gefeiert. Und auch die Fürstensteiner Kindergartenkinder werden sich mit einer musikalischen Einlage 
an der Eröffnung beteiligen. 
 
„Was lange währt, wird endlich gut,“ so könnte man die Bemühungen der Gemeinde Fürstenstein und von Bürgermeister 
Stephan Gawlik überschreiben. Denn seit einigen Jahren schon ist der Bürgermeister auf der Suche nach geeigneten 
Anbietern für einen wöchentlichen Markt. Nunmehr hat es endlich geklappt. 
Der von der Gemeinde Fürstenstein ins Leben gerufene Bauernmarkt wird ab Mitte Mai wöchentlich donnerstags von 9 bis 
13 Uhr auf dem Rathausplatz in Fürstenstein stattfinden.  
 
Mit dabei sind erfreulicherweise insbesondere direktvermarktende Betriebe aus der Region. Ein erneuter Anlauf, in 
Fürstenstein einen wöchentlichen Markt zu etablieren, führte nunmehr endlich zum Erfolg. Gemeinsam mit der Öko-
Modellregion Passauer Oberland machte sich die Gemeinde Fürstenstein zusammen mit der für das Marktwesen 
zuständigen federführenden Mitarbeiterin Nicole Willmerdinger und Bürgermeister Stephan Gawlik Mitte März nochmals 
auf die Suche nach geeigneten landwirtschaftlichen Betrieben. Schnell meldeten sich drei Bio-Betriebe aus dem Netzwerk 
der Öko-Modellregion. Der Gemeinde Fürstenstein ist es ein besonderes Anliegen regional ansässige landwirtschaftliche 
Betriebe zu unterstützen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Fürstenstein und Umgebung ein möglichst 
regionales Warenangebot anzubieten. „Wir freuen uns unwahrscheinlich, dass es nach intensiven Bemühungen in der 
Vergangenheit endlich gelungen ist, einen Bauernmarkt in Fürstenstein zu installieren. Die Gemeinde legt den Fokus dabei 
stark auf regionale Anbieter, um einerseits Wertschöpfung vor Ort zu halten und andererseits den Bürgerinnen und 
Bürgern ein regionales und saisonales Produktangebot neben den vorhandenen Lebensmittelanbietern zu bieten. Der 
Bauernmarkt ist eine wunderbare Ergänzung zu dem vor Ort bestehenden Angebot.“ so Bürgermeister Stephan Gawlik über 
die Beweggründe der Gemeinde. Das Sortiment vom Bauernmarkt reicht vom regionalen Gemüse über Bio-Getreide und 
Bio-Mehle, Bio-Heumilch und Bio-Heumilch-Käse, Nudeln, Eier und Bio-Honig bis hin zu Wildfleischprodukten aus dem 
bayerischen Wald und soll in Zukunft laufend ausgebaut werden, um eine möglichst breite und attraktive Produktpalette 
zu schaffen.  
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Lebensgefahr beim Einstieg ins Güllelager 
 
Im Jahr 2024 verloren bereits drei Menschen beim Umgang mit Gülle ihr Leben. Die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) erklärt, warum diese Arbeit so gefährlich ist und nennt 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 

Jährlich ereignen sich etwa 33.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle* in der Landwirtschaft. Davon ereignen sich 
durchschnittlich 163 beim Umgang mit Gülle. Zwei dieser Unfälle enden im Schnitt tödlich. Die meisten Unfälle 
ereignen sich bei der Arbeit an Güllefass, Güllerührwerk, Güllepumpe sowie Schläuchen und Leitungen. Etwa 
acht Prozent der Unfälle stehen im Zusammenhang mit Güllegasen. In Güllegruben entstehen 
Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffdioxid, Methan und Ammoniak. In höherer Konzentration ist 
Schwefelwasserstoff nicht mehr wahrnehmbar, weil der Geruchsnerv gelähmt wird. Beim Einatmen drohen 
Bewusstlosigkeit und Atemstillstand. Schon wenige Atemzüge reichen aus. Kohlendioxid birgt Vergiftungs- und 
Erstickungsgefahr. Methan bildet mit Sauerstoff ein explosives Gemisch. Daher sind in Gülleanlagen offenes 
Feuer, Funkenbildung und Rauchen verboten.  
 
Der falsche Einstieg ins Güllelager war in der Vergangenheit Ursache für viele tragische Unfälle. Es gilt dabei 
folgendes zu beachten: 
 
 Güllelager vor Einstieg vollständig entleeren und sicherstellen, dass Gase nicht nachträglich in die 

Lagerstätte strömen können 
 

 Anlagenteile, zum Beispiel Rührwerke, abschalten und vor unbefugtem Zugriff sichern 
 
 Vor Einstieg für ausreichende Atemluft sorgen, zum Beispiel durch Zwangsbelüftung und Messung der 

Gaskonzentration oder durch ein umluftunabhängiges Frischluftgerät 
 

 Einstieg nur an einem Rettungsgurt und durch mindestens zwei Personen gesichert, dabei das Seil an 
einem Dreibock oder einer gleichwertigen Einrichtung anschlagen 

 
Im Unglücksfall kommen Retter oft selbst zu Schaden, weil sie in Panik falsch handeln. Daher ist die erste 
Prämisse: Ruhe bewahren! Eine regelmäßige Unterweisung zum richtigen Vorgehen aller im Betrieb lebenden 
Personen ist wichtig.  
 
Bei einem Schadgasunfall gilt:  
 
1. Notruf 112 absetzen 
 
2. Sicherstellen, dass Pump-, Rühr- und Spüleinrichtungen abgeschaltet sind bzw. diese ggf. außer Kraft setzen 
 
3. Für Frischluft sorgen (Tore, Türen, Fenster von außen öffnen, Lüftung an, Gebläse platzieren) 
 
4. Unter Berücksichtigung der Eigensicherung wie zuvor beschrieben ggf. erst jetzt eigene Rettungsversuche 
    unternehmen             
 
Alles Wissenswerte zum sicheren Umgang mit Gülle und Gärsubstrat sowie zu den baulichen Voraussetzungen 
von Güllelagerstätten stehen in der Broschüre B25 Flüssigmist, die unter www.svlfg.de (Suchbegriff B25) 
heruntergeladen werden kann. Unter dem Suchbegriff Gülle finden sich außerdem wichtige Tipps. 
 
             SVLFG 

-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 21/2024) ist 

   Mittwoch, 15. Mai 2024!!! 
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